
§ 1 Name und Sitz des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen Ziegenzuchtverband
Baden-Württemberg e.V. und hat seinen Sitz in
Stuttgart.

(2) Sein Geschäftsbereich ersteckt sich auf das Land
Baden-Württemberg. Er ist in das Vereinsregister
eingetragen.

(3) Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Aufgabe

(1) Der Ziegenzuchtverband Baden-Württemberg e.V.
dient der Zusammenfassung und Förderungen al-
ler Bestrebungen, die auf die Verbesserung der
Ziegenzucht, die Verwertung ihrer Erzeugnisse und
damit die Steigerung der Ertragsfähigkeit der Zie-
genhaltung des Landes gerichtet sind.
Der Zweck des Verbandes ist gemeinnützig und
nicht auf Gewinn gerichtet. Seine Tätigkeit erfolgt
auch im allgemeinen Interesse der Ziegenhaltung
des Landes.

(2) Zu den besonderen Aufgaben des Landes gehö-
ren:
a) Vertretung der Interessen der Ziegenzucht des

Landes nach Maßgabe des § 3 Absatz 1 gegen-
über den Landesbehörden, landwirtschaftlichen
Zentralorganisationen und Hochschuleinrichtun-
gen; Zusammenarbeit mit diesen,

b) Vertretung der Ziegenzucht des Landes nach
Maßgabe des § 3 Abs. 1 auf nationalen und in-
ternationalen Zusammenschlüssen,

c) Führung des Zuchtbuches,
d) Kennzeichnung der Zuchttiere,
e) Planung, Koordinierung und Durchführung der

Zuchtprogramme und Zuchtmaßnahmen,
f) Mitwirkung bei der Durchführung der Leistungs-

prüfungen und Zuchtwertfeststellung,
g) Vorbereitung und Durchführung regionaler und

überregionaler Veranstaltungen auf dem Gebiet
der Ziegenzucht,

h) Beratung der Mitglieder in Fragen der Ziegen-
zucht und haltung,

i) Förderung der Weidehaltung und -aufzucht,
Verbesserung der Bockhaltung

k) Werbemaßnahmen,
l) Organisation des Zuchttierabsatzes, insbeson-

dere Festlegung von Verkaufsbestimmungen,
Gewährleistung freier Marktbeschickung, Festle-
gung von Versteigerungsorten,

m)Unterstützung des Zuchttierexportes,
n) Auswertung und Veröffentlichung von Ergebnis-

sen der Versteigerungen, sonstiger Veranstal-

tungen sowie der Zuchtmaßnahmen
o) Unterhaltung verbandseigener Liegenschaften.

(3) Die Zuchtbuchordnung des Ziegenzuchtverbandes
Baden-Württemberg e.V. in der von der Mitglieder-
versammlung jeweils beschlossenen Fassung ist
Bestandteil dieser Satzung.

§ 3 Rassen, Zuchtziele

(1) Der Verband betreut die Rassen
- Weiße Deutsche Edelziege
- Bunte Deutsche Edelziege
- Burenziege
- Walliser Schwarzhalsziege
- Angoraziege
- Zwergziege

Weitere Rassen oder Zuchtlinien werden aufge-
nommen, wenn dies den Zuchtzielen des Verban-
des nicht widerspricht.

(2) Als Zuchtziel wird die Züchtung von Ziegen mit ho-
her Wirtschaftlichkeit angestrebt. Der Nutzungs-
zweck der Rassen und die Fruchtbarkeit ist dabei
besonders zu berücksichtigen.

§ 4 Anerkennung als Züchtervereinigung,
Aufsicht

(1) Der Verband ist eine Züchtervereinigung im Sinne
des Tierzuchtgesetzes und unterliegt als solche
der Anerkennung durch die zuständige Landesbe-
hörde. Die Tätigkeit des Verbandes unterliegt der
Aufsicht der obersten Landesbehörde für die Land-
wirtschaft. Ihr oder einer von ihr beauftragten Stelle
ist auf Wunsch Einblick in die züchterische Tätig-
keit, insbesondere in die Zuchtbuchführung, zu ge-
ben. Sie ist zu den Beiratssitzungen und Mitglie-
derversammlungen des Verbandes zu laden und
vor allen züchterisch wichtigen Beschlüssen zu hö-
ren. Die Niederschrift über die Beiratssitzungen
und Mitgliederversammlungen sind ihr auf Anord-
nung vorzulegen.

§ 5 Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft ist freiwillig

(2) Es gibt
- ordentliche Mitglieder mit Stimmrecht
- außerordentliche Mitglieder ohne Stimmrecht
- Ehrenmitglieder ohne Stimmrecht
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§ 6 Mitglieder

(1) Ordentliche Mitglieder können werden:
a) Halter der in § 3 Absatz 1 genannten Ziegenras-

sen, die in das Zuchtbuch eingetragene Tiere
besitzen, oder solche eintragen lassen und so-
mit nach den Weisungen des Verbandes Herd-
buchzucht betreiben; ehemalige Herdbuch-
züchter sowie Förderer der Ziegenzucht können
auf Antrag ordentliche Mitglieder bleiben bzw.
werden,

b) juristische Personen, soweit Satzungen und Tä-
tigkeit den Verbandszielen entsprechen,

c) Züchter im räumlichen und sachlichen Tätig-
keitsbereich des Ziegenzuchtverbandes Baden-
Württemberg e.V., welche die Voraussetzungen
einwandfreier züchterischer Arbeit erfüllen, ha-
ben ein Recht auf Mitgliedschaft.

(2) Außerordentliche Mitglieder können werden:
a) Ziegenhalter, welche – ohne Herdbuchzucht

nach § 6 Absatz 1a) zu betreiben – ihre Tiere
kennzeichnen lassen und sich an der Durchfüh-
rung von Leistungsprüfungen beteiligen,

b) Personen und Organisationen, die – ohne den
Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 zu genügen
– die Bestrebungen des Verbandes unterstüt-
zen.

(3) Ehrenmitglieder können werden:
Personen, die sich um die Hebung der Ziegen-
zucht des Landes oder die Förderung der Ver-
bandsbestrebungen in besonderem Maße Ver-
dienste erworben haben. Ehrenmitglieder werden
vom Vorstand auf Beschluß der Mitgliederver-
sammlung ernannt. Sie sind beitragsfrei.

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Der Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ist schrift-
lich an die Geschäftsstelle zu richten.

(2) Über die Aufnahme von Einzelmitgliedern ent-
scheidet die Vorstandschaft, bei Organisationen
der Beirat. Bei Ablehnung kann innerhalb eines
Monats im Falle von Einzelmitgliedschaft der Bei-
rat, bei Organisationen der Mitgliederversammlung
schriftlich angerufen werden. Diese entscheiden je-
weils endgültig.

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch Austritt;

dieser ist nur zum Ende des Kalenderjahres
möglich und muß mindestens 3 Monate vorher
der Geschäftsstelle schriftlich mitgeteilt werden,

b) durch Tod des Mitgliedes , bei juristischen Per-

sonen durch Verlust der Rechtsfähigkeit,
c) bei Wegfall der Voraussetzungen für die Mit-

gliedschaft,
d) durch Ausschluß.

Der Ausschluß eines Mitgliedes kann vom Beirat
beschlossen werden, wenn das Mitglied den
Satzungen, Verbandsbeschlüssen oder Ver-
bandsbestrebungen zuwiederhandelt oder sich
eine grob ehrenrührige Handlung zuschulden
kommen läßt.
Gegen den Ausschluß ist binnen 3 Wochen
nach Bekanntgabe Einspruch an die Mitglieder-
versammlung möglich.

(2) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder
haben ihren vollen Verbindlichkeiten, insbesondere
der Zahlung des Beitrages für das laufende Ge-
schäftsjahr, nachzukommen.
Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen
alle Rechte gegenüber dem Ziegenzuchtverband
Baden-Württemberg e.V. sowie an das Vereinsver-
mögen.

§ 9 Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder haben das Recht,

a) die Einrichtungen des Verbandes zu benützen und
seine Versammlungen und Veranstaltungen zu be-
suchen,

b) sich in Ziegenzuchtvereinen auf Ebene der Ge-
meinden, Kreisen oder von Bezirken zusammenzu-
schließen,

c) vom Verband Auskunft in allen Fragen der Ziegen-
zucht und -haltung zu verlangen,

d) ihre Tiere über die im Gebiet des Verbandes lie-
genden Versteigerungsorte nach Maßgabe der Be-
schickungsbedingungen abzusetzen.

§ 10 Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind verpflichtet,

a) den Verband in der Erreichung seiner Ziele zu un-
terstützen,

b) die Satzung und die satzungsgemäß gefaßten Be-
schlüsse zu befolgen,

c) die festgesetzten Mitgliedsbeiträge termingerecht
zu entrichten

§ 11 Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind:
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a) die Mitgliederversammlung

b) der Beirat

c) die Vorstandschaft

d) der Vorsitzende.

Über die Sitzungen der Organe sind Protokolle zu füh-
ren, die vom Protokollführer und vom Vorsitzenden zu
unterzeichnen sind.

§ 12 Die Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jähr-
lich statt. Die Mitglieder werden vom Vorsitzenden,
im Falle seiner Verhinderung von einem der stell-
vertretenden Vorsitzenden durch eine besondere
Einladung oder ein Rundschreiben unter Beifü-
gung der Tagesordnung mit Ort und Zeit des Zu-
sammentritts zur Mitgliederversammlung eingela-
den. Die Mitgliederversammlung ist nur beschluß-
fähig, wenn die Einladung mindestens 14 Tage zu-
vor an die Mitglieder zur Post gegeben worden ist.
Gleichzeitig ist die oberste Landesbehörde für
Landwirtschaft schriftlich einzuladen.

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen kön-
nen vom Vorsitzenden oder einem der stellvertre-
tenden Vorsitzenden einberufen werden. Eine au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung muß einbe-
rufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mit-
glieder dies unter Angaben der Gründe beantragt.

(3) Der Mitgliederversammlung obliegen:
a) die Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellver-

treter, sowie die Ernennung von Ehrenmitglie-
dern,

b) die Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes
und der Rechnungslegung sowie die Erteilung
der Entlastung,

c) die Wahl der Beiratsmitglieder,
d) die Wahl von Rechnungsprüfern,
e) Beschlußfassung über die Geschäftsordnung,
f) Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auf-

lösung des Verbandes,
g) Beschlußfassung über Einsprüche gegen die

Versagung der Aufnahme gemäß § 8 Absatz 1
Buchstabe d),

h) die Beschlußfassung über alle Angelegenhei-
ten, die der Mitgliederversammlung vom Vorsit-
zenden, von der Vorstandschaft oder vom Beirat
vorgelegt oder von mindestens 12 Mitgliedern
auf die Tagesordnung gesetzt worden sind.

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-
sammlung ist beschlußfähig. In der Mitversamm-
lung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder gefaßt, ausgenommen bei
Abstimmungen gemäß § 19. Bei Stimmengleich-

heit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(5) Beschlüsse über die Veräußerung von Verbandslie-
genschaften bedürfen der 3/4 Mehrheit. Verbands-
intern wird bestimmt: Vor Veräußerungen von Ver-
bands-Liegenschaften müssen die Mitglieder im
Bereich der Abteilung, in welcher die Liegenschaft
liegt, mit Mehrheit der Veräußerung zustimmen.

§ 13 Der Beirat

(1) Im Beirat haben Sitz und Stimme:
a) die Mitglieder der Vorstandschaft,
b) bis zu fünf weitere Verbandsmitglieder, wovon

jeweils mindestens ein Mitglied aus den Bezir-
ken Heidelberg und Titisee-Neustadt zu wählen
ist.

(2) Die Wahl der Beiräte aus den Reihen der Mitglieder
findet auf der unter Angabe dieses Tagesord-
nungspunktes einberufenen Mitgliederversamm-
lung für die Dauer von 3 Jahren in geheimer Wahl
statt. Vorschläge zur Wahl der Beiratsmitglieder
können aus der Mitgliederversammlung, vom Bei-
rat und von den Ziegenzuchtvereinen eingebracht
werden.

(3) Der Beirat ist jährlich mindestens einmal und darü-
ber hinaus einzuberufen, wenn der Vorsitzende
oder mindestens 4 Beiratsmitglieder dies für erfor-
derlich halten. Die Einberufung erfolgt schriftlich
mit Angabe der Tagesordnung unter Einhaltung ei-
ner Frist von 14 Tagen.

(4) Der Beirat ist beschlußfähig, wenn nach ordnungs-
gemäßer Einberufung mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit
einfacher Mehrheit gefaßt; bei Stimmgleichheit gilt
ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen gel-
ten als nicht abgegebene Stimme.

(5) Dem Beirat obliegen:
a) die Aufnahme von Organisationen als Mitglieder,
b) die Beratung der Geschäftsordnung,
c) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,
d) Beratung der Jahresrechnung,
e) die Genehmigung des Haushaltvoranschlages,
f) die Beschlußfassung über die Bestellung eines

Geschäftsführers,
g) die Beschlußfassung über die Bestellung des

Zuchtleiters,
h) die Vorbereitung der Mitgliederversammlung,
i) die Übernahme der von der Mitgliederversamm-

lung gefaßten Beschlüsse,
k) Planung, Beratung und Beschlußfassung über

die Zuchtmaßnahmen im Rahmen der Zucht-
buchordnung,

l) Planung von Veranstaltungen und Beschlußfas-
sung über Verkaufsbestimmungen für Zuchttie-
re.
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§ 14 Die Vorstandschaft

(1) Die Vorstandschaft besteht aus dem Vorsitzenden,
den drei stellvertretenden Vorsitzenden sowie dem
Zuchtleiter und dem Geschäftsführer als weiteren
Vorstandsmitgliedern. Der Zuchtleiter und der Ge-
schäftsführer werden mit Zustimmung des Beirates
vom Vorsitzenden berufen. Sie haben beratende
Stimme. Die Vorstandschaft unterstützt den Vorsit-
zenden in der Führung des Verbandes. Ihr oblie-
gen insbesondere
a) die Leitung des Verbandes und die Wahrneh-

mung seiner Interessen,
b) die Vorbereitung der Beiratssitzung,
c) die Vorbereitung des Haushaltsvoranschlages,
d) die Durchführung der Beschlüsse des Beirates

und der Mitgliederversammlung.

§ 15 Der Zuchtleiter

(1) Der Zuchtleiter muß hinsichtlich seiner Ausbildung
die Anforderungen der Verordnung über Zuchtor-
ganisationen in der jeweils geltenden Fassung er-
füllen. Er wird vom Vorsitzenden auf Beschluß des
Beirates bestellt. Ist der Zuchtleiter Staatsbediens-
teter, so bedarf seine Bestellung der Genehmigung
der obersten Landesbehörde für die Landwirt-
schaft.

(2) Es können weitere Personen, welche die Voraus-
setzungen gemäß Abs. 1 erfüllen, mit der Wahr-
nehmung von Aufgaben der Zuchtleitung beauf-
tragt werden.

(3) Der Zuchtleiter wirkt bei der Planung der im Inte-
resse der Ziegenzucht erforderlichen züchteri-
schen Maßnahmen mit und führt sie nach Bera-
tung und Beschlußfassung in den zuständigen Or-
ganen durch. Er bedient sich zu diesem Zweck
des Verbandspersonals und der Verbandseinrich-
tungen.

(4) Im übrigen richten sich Aufgaben und Tätigkeit
nach den Vorschriften der obersten Landesbehör-
de für die Landwirtschaft.

§ 16 Der Vorsitzende

(1) Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsit-
zenden sind, jeder für sich, Vorstand im Sinne des
§ 26 BGB. Jeder von ihnen ist allein vertretungsbe-
rechtigt. Vereinsintern wird der Vorsitzende von ei-
nem der stellvertretenden Vorsitzenden vertreten.
Der Vorsitzende führt in den Sitzungen der Vor-
standschaft, des Beirats und der Mitgliederver-
sammlung den Vorsitz.

(2) Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsit-

zenden werden von der Mitgliederversammlung in
geheimer Wahl auf die Dauer von 3 Jahren ge-
wählt, wobei die Bezirke Heidelberg und Titisee-
Neustadt durch jeweils mindestens ein Mitglied zu
berücksichtigen sind.

(3) Scheidet der Vorsitzende oder ein stellvertretender
Vorsitzender während der Wahlperiode aus, so hat
die nächste Mitgliederversammlung einen Nachfol-
ger für den Rest der laufenden Wahlperiode zu
wählen.

(4) Dem Vorsitzenden obliegen im Rahmen der Lei-
tung des Verbandes insbesondere
a) die Aufsicht über das Kassen- und Rechnungs-

wesen,
b) die Erstellung des Haushaltsvoranschlages,
c) die Einstellung und die Entlassung von Ver-

bandsbediensteten der Geschäftsstelle,
d) die Vorlage einer Geschäftsordnung.

§ 17 Verhandlungen, Niederschriften

(1) Bei den Verhandlungen des Beirates und der Mit-
gliederversammlung ist den anwesenden Mitglie-
dern Gelegenheit zu eingehender Beratung der
vorgelegten Beratungsgegenstände sowie zur
Stellung von Anträgen zu geben. Über Beiratssit-
zungen und Mitgliederversammlungen sind Nie-
derschriften zu fertigen, die vom Vorsitzenden und
einem weiteren Mitglied der Vorstandschaft zu un-
terzeichnen sind.

(2) Die Niederschriften haben die wichtigsten Vorgän-
ge, insbesondere die Anträge und Beschlüsse, zu
enthalten. Die Niederschriften über Beiratssitzun-
gen haben außerdem die Namen der anwesenden
Mitglieder anzugeben und sind jeweils in der
nächsten Beiratssitzung zu verlesen oder zur Ein-
sichtnahme aufzulegen.

§ 18 Geschäftsstelle

(1) Zur Abwicklung der laufenden Arbeiten wird eine
Geschäftsstelle unterhalten, deren Leiter vom Bei-
rat bestellt und abberufen wird. Der Beirat kann
auch einen besonderen Kassenleiter bestellen. Die
Anstellung der erforderlichen Hilfskräfte erfolgt
durch die Vorstandschaft.

§ 19 Satzungsänderung, Auflösung

(1) Satzungsänderungen können von einer Mitglieder-
versammlung, die unter Angabe dieses Beratungs-
gegenstandes einberufen ist, nur mit einer Mehr-
heit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen
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beschlossen werden.

(2) Über die Auflösung des Verbandes kann nur eine
für diesen Zweck einberufene Mitgliederversamm-
lung entscheiden, wenn mindestens die Hälfte der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Wird
diese Stimmenzahl nicht erreicht, muß frühestens
nach 2 Wochen eine erneute Mitgliederversamm-
lung einberufen werden, die dann in jedem Falle
beschlußfähig ist. Zur Rechtswirksamkeit des Auf-
lösungsbeschlusses ist eine Mehrheit von drei
Vierteln aller anwesenden Stimmen erforderlich.

(3) Im Falle der Auflösung des Verbandes fällt das Ver-
bandsvermögen dem von der die Auflösung be-
schließenden Mitgliederversammlung zu bestim-
menden Rechtsnachfolger zu. Wird ein solcher
nicht bestimmt, fallen die nach Abwicklung aller
Verbindlichkeiten verbleibenden Vermögenswerte
der obersten Landesbehörde für die Landwirt-
schaft zur ausschließlichen Verwendung für die
Förderung der Ziegenzucht und -haltung im seithe-
rigen Verbandsbereich zu.

Vorstehende Satzung wurde auf der Mitgliederver-
sammlung am 16. März 1982 in Sinsheim beschlos-
sen.

Änderungen erfolgten am 17. März 1984 und am 16.
März 1991.

Die vorliegende Fassung der Satzung wurde auf der
Mitgliederversammlung am 14. März 1998 in Stuttgart-
Vaihingen neu gefaßt und beschlossen. Sie tritt ab
01.04.1998 in Kraft.

Stuttgart, den 14.03.1998

Der 1. Vorsitzende

Prof. Dr. Trautwein
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